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Inhaltsverzeichnis:

Landratsamt:

1.	 Stellenausschreibung: Projektmanager/in (m/w/d) für das  
	 EU-geförderte Projekt STRENCH (Folgeabschätzung Kli- 
	 mawandel) mit Sitz am Landratsamt Forchheim

2.	Stellenausschreibung: 1 Mitarbeiter/in (m/w/d) für den  
	 Waagebetrieb bzw. den Eingangsbereich am Entsorgungs- 
	 zentrum Gosberg

3.	 18. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Mittwoch,  
	 18.03.2020 um 16:00 Uhr im Landratsamt Forchheim, Kul- 
	 turraum St. Gereon, Nürnberger Straße 1, 91301 Forchheim

4.	 Verordnung des Landratsamtes Forchheim über das Über- 
	 schwemmungsgebiet an der Wiesent auf dem Gebiet des  
	 Marktes Gößweinstein und des Marktes Wiesenttal von  
	 Flusskilometer 34,50 bis Flusskilometer 40,10 vom   
	 17.02.2020

Sparkasse Forchheim:

1.	 Kraftloserklärung

Der Landkreis Forchheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n 

 Projektmanager/in (m/w/d)
für das EU-geförderte Projekt STRENCH

(Folgeabschätzung Klimawandel)
mit Sitz am Landratsamt Forchheim.

Detaillierte Informationen über die Modalitäten und Voraussetzungen, 
die Bestandteil dieser Stellenausschreibung sind, finden Sie auf unserer 
Homepage unter: 
www.landkreis-forchheim.de/karriere

Der Landkreis Forchheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n 

 1 Mitarbeiter/in (m/w/d) 

 für den Waagebetrieb bzw. den

Eingangsbereich am Entsorgungszentrum Gosberg

Detaillierte Informationen über die Modalitäten und Voraussetzungen, 
die Bestandteil dieser Stellenausschreibung sind, finden Sie auf unserer 
Homepage unter:
www.landkreis-forchheim.de/karriere
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3.

18. Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
am Mittwoch, 18.03.2020 um 16:00 Uhr im 

Landratsamt Forchheim, Kulturraum St. Gereon, 
Nürnberger Straße 1, 91301 Forchheim

TAGESORDNUNG:

1.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der Sitzung des Jugend-
hilfeausschusses vom 22.10.2019

2.	 Anpassung der Vollzeitpflegerichtlinien 2020

3.	 Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an der Realschule Gräfen- 
	 berg

4.	 Förderung der Erziehung in der Familie durch PAT und Op- 
	 stapje

5.	 Sachstand zur Kindertagesbetreuung 2020

6.	 Kinderschutzbund; Antrag auf Erhöhung des Zuschusses

7.	 Familienstützpunkte; Antrag auf Erhöhung des Zuschusses des  
	 Landkreises

8.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 20.02.2020

Hermann Ulm

Landrat

4.

Verordnung des Landratsamtes Forchheim über das Über-
schwemmungsgebiet an der Wiesent auf dem Gebiet des 

Marktes Gößweinstein und des Marktes Wiesenttal von Fluss-
kilometer 34,50 bis Flusskilometer 40,10

vom  17.02.2020

Das Landratsamt Forchheim erlässt auf Grund von § 76 Abs. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2254) in Verbindung mit Art. 46 
Abs. 3, Art. 63 und 73 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBl. S.  66, 130, 
BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 18 des Gesetzes 

vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737), folgende

V e r o r d n u n g

§ 1

Allgemeines, Zweck

(1) In den Märkten Gößweinstein und Wiesenttal wird das in § 2 
näher beschriebene Überschwemmungsgebiet festgesetzt. 

(2) Die Festsetzung dient der Darstellung einer konkreten, von Na-
tur aus bestehenden Hochwassergefahr im betroffenen Bereich. 

§ 2 

Umfang und Einteilung des Überschwemmungsgebietes

(1)	 1Die Grenzen des Überschwemmungsgebietes sind in der in 
der Anlage veröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25.000 
eingetragen. 2Für die genaue Grenzziehung sind die Detailkarten 
im Maßstab 1 : 2.500 maßgebend, die im Landratsamt Forchheim, 
Dienststelle Ebermannstadt, beim Markt Gößweinstein sowie beim 
Markt Wiesenttal niedergelegt sind; sie können dort während der 
Dienststunden eingesehen werden. 3Die genaue Grenze verläuft auf 
der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die 
Grenze ein Grundstück schneidet, auf der dem Gewässer näheren 
Kante der gekennzeichneten Linie. 4Sofern eine Grenze durch ein 
bestehendes Gebäude verläuft, so gilt das gesamte Gebäude ein-
schließlich evtl. Anbauten als im Überschwemmungsgebiet liegend.

(2)	 Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im 
Überschwemmungsgebiet gelegenen Grundstücke berühren die 
festgesetzten Grenzen des Überschwemmungsgebietes nicht.

§ 3

Schutzvorschriften

Die Zulässigkeit von Maßnahmen im festgesetzten Überschwem-
mungsgebiet richtet sich nach den Vorschriften des Wasserhaus-
haltsgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzten erlassenen Rechts-
verordnungen.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Forchheim in Kraft.

Forchheim, den 17.02.2020

Landratsamt Forchheim

Dr. Ulm

Landrat

Anlagen:	 1 Übersichtskarte	 M 1 : 25.000		

	 3 Detailkarten	 M 1 : 2.500		
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1.
K r a f t l o s e r k l ä r u n g

eines Sparkassenbuches
Nach Durchführung des Aufgebotsverfahren gem. Art. 33 ff des 
Bayerischen Ausführungsgesetzes zum BGB wurde durch die 
Sparkasse Forchheim folgendes Sparkassenbuch gemäß Art. 39 des 
Bayerischen Ausführungsgesetzes zum BGB für kraftlos erklärt.

Nr. 3225230642

Forchheim, 05.03.2020

Sparkasse Forchheim

– Vorstand –

Dr. Maier            Reinsch

–––––––

Sparkasse Forchheim


